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 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 11.01.2026

Abgabep+ichtigen, die die Frist zur Einreichung einer Abgabenerklärung nicht wahren, kann die Abgabenbehörde

einen Zuschlag bis zu 10 Prozent der festgesetzten Abgabe (Verspätungszuschlag) auferlegen, wenn die Verspätung

nicht entschuldbar ist; solange die Voraussetzungen für die Selbstberechnung einer Abgabe durch den

Abgabep+ichtigen ohne abgabenbehördliche Festsetzung gegeben sind, tritt an die Stelle des festgesetzten Betrages

der selbst berechnete Betrag. Dies gilt sinngemäß, wenn nach den Abgabenvorschriften die Selbstberechnung einer

Abgabe einem abgabenrechtlich Haftungsp+ichtigen obliegt. Verspätungszuschläge, die den Betrag von 50 Euro nicht

erreichen, sind nicht festzusetzen.
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